
 

 

Dies ist eine von Mitarbeitern der Fakultät erstellte Lesefassung (Satzung laut 

Amtlicher Bekanntmachung 02/2024, 1. Änderung laut Amtlicher Bekanntmachung 

06/2025). Rechtlich maßgeblich sind indes allein die Satzungen in der Form, wie sie in 

den Amtlichen Bekanntmachungen der Universität Tübingen veröffentlicht sind.  

 

Satzung der Universität Tübingen für das hochschuleigene Auswahlverfahren 
im Studiengang Neurobiology mit akademischer Abschlussprüfung Master of 
Science (M. Sc.) (bis Wintersemester 2024/25 Bezeichnung des Studiengangs 
„Neurobiologie“) 

 
Aufgrund von § 6 Abs. 2 Satz 12 Hochschulzulassungsgesetz (HZG) in der Fassung vom 15. 
September 2005 (GBl. S. 629), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 17. Dezem- 
ber 2020 (GBl. S. 1204, 1229), §§ 59 Abs. 1 Sätze 1 und 2, 63 Abs. 2 iVm § 19 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 10 des Landeshochschulgesetzes (LHG) vom 01. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung 
vom 01. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 07. Februar 
2023 (GBl. S. 26, 43), und von § 33 der Hochschulzulassungsverordnung (HZVO) vom 02. 
Dezember 2019 (GBl. 2019 S. 489), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 26. Juni 2023 
(GBl. S. 253), hat der Senat der Universität Tübingen am 01. Februar 2024 die nachstehende 
Satzung beschlossen. 
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§ 1  Anwendungsbereich 

Die Universität Tübingen vergibt in dem Studiengang Neurobiology mit akademischer 
Abschlussprüfung Master of Science (M. Sc.) die verfügbaren Studienplätze an Studienbewer- 
berinnen und Studienbewerber nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfah- 
rens. Die Auswahlentscheidung wird auf Grund der Kriterien, die Voraussetzung für den 
Zugang zu dem Masterstudiengang sind sowie nach dem Grad der Eignung der Bewerberin 
oder des Bewerbers für den gewählten Studiengang und sich typischerweise anschließende 
Berufstätigkeiten getroffen. 

 
§ 2 Fristen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zum Auswahlverfahren muss 

für das Wintersemester bis zum 31. Mai 

bei der Universität Tübingen, Zentrale Verwaltung, Studierendenabteilung, eingegangen sein 
(Ausschlussfrist). 



 

 

(2) Der Antrag auf Teilnahme gilt gleichzeitig als Antrag auf Zulassung zum Studium. 

 
§ 3  Form des Antrags 

(1) Der Antrag ist auf dem von der Universität vorgesehenen Formular (Online-Portal) zu stel- 
len. 
(2) Dem Antrag sind in Kopie beizufügen (hochzuladen): 

a) das Zeugnis eines mindestens sechssemestrigen grundständigen Hochschulabschlus- 
ses in Biologie oder einer anderen Naturwissenschaft oder eines gleichwertigen 
Abschlusses in einem vergleichbaren Fach; 

b) Nachweise über die Kenntnisse der englischen Sprache auf dem Niveau der Stufe B2 
GER; 

c) für Bewerberinnen und Bewerber ohne deutschsprachige Hochschulzugangsberechti- 
gung oder Bachelorzeugnis eines deutschsprachigen Studiengangs: das Ergebnis einer 
international anerkannten Prüfung A2 als Nachweis ausreichender Kenntnis der deut- 
schen Sprache; 

d) Nachweise zu den geltend gemachten besonderen Leistungen gemäß § 6 Absatz 2 
Buchstabe b) sowie zu den Inhalten des absolvierten Studiengangs gemäß Buchstabe 
a). 

 
(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 a) kann die Zulassung zu dem Masterstudiengang auch bean- 
tragt werden, wenn der Bachelorabschluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch 
nicht vorliegt und auf Grund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prü- 
fungsleistungen, zu erwarten ist, dass der Bachelorabschluss und die mit ihm zusammenhän- 
genden Kriterien, die nach § 59 Absatz 1 Sätze 1 und 2 des Landeshochschulgesetzes (LHG) 
Voraussetzung für den Zugang zu dem Masterstudiengang sind, rechtzeitig vor Beginn des 
beantragten Masterstudiengangs erfüllt werden. Soweit in die Auswahlentscheidung das 
Ergebnis des Bachelorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewerberinnen und Bewerber 
nach Satz 1 am Auswahlverfahren mit einer Durchschnittsnote, die auf Grund bisheriger Prü- 
fungsleistungen ermittelt wird, teil; das Ergebnis des Bachelorabschlusses bleibt unbeachtet. 
Eine Zulassung ist im Falle einer Bewerbung nach Satz 1 unter dem Vorbehalt auszusprechen, 
dass der Bachelorabschluss und mit ihm zusammenhängende Voraussetzungen des § 59 
Absätze 1 und 2 LHG innerhalb einer von der Universität festgesetzten Frist nachgewiesen 
werden. Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die Zulassung. 

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der Bewerber anzugeben, ob sie oder er 

1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antragstellung an einer deutschen 
Hochschule als Studentin oder Student eingeschrieben ist, 

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium abgeschlossen hat oder als Studen- 
tin oder Student eingeschrieben war und gegebenenfalls für welche Zeit und welchen 
Studiengang, 

3. den Prüfungsanspruch an einer deutschen Hochschule für den beantragten oder einen 
verwandten Studiengang mit im Wesentlichen gleichen Inhalt endgültig verloren hat. 

(5) Die Universität kann verlangen, dass die der Zulassungsentscheidung zugrundeliegenden 
Dokumente bei der Einschreibung im Original vorzulegen sind. 

 
§ 4 Auswahlkommission 

(1) Von der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät wird zur Vorbereitung der Aus- 
wahlentscheidung für den Studiengang eine Auswahlkommission bestellt. Die Kommission 
besteht aus zwei Mitgliedern, die dem hauptberuflichen wissenschaftlichen Personal des 
Fachbereichs Biologie angehören. Ein Mitglied muss den Professorinnen und Professoren 



 

 

angehören. Die Mitglieder werden vom Fakultätsrat für die Amtszeit von 2 Jahren bestellt. 
Wiederbestellung ist möglich. 
(2) Vorsitzende oder Vorsitzender der Auswahlkommission ist die Studiendekanin oder der 
Studiendekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät. Der Vorsitz kann auf eine 
Professorin oder einen Professor der Auswahlkommission delegiert werden. Die oder der Vor- 
sitzende ist für die ordnungsgemäße Durchführung des Auswahlverfahrens zuständig und 
koordiniert die Ergebnisse. 

 
§ 5  Auswahlverfahren 

(1) Am Auswahlverfahren nimmt nur teil, wer sich frist- und formgerecht um einen Studienplatz 
beworben hat. 

(2) Die Auswahlkommission trifft unter den eingegangenen Bewerbungen eine Auswahl auf- 
grund der in § 6 genannten Auswahlkriterien und erstellt gemäß § 7 eine Rangliste. Die Ent- 
scheidung über die Auswahl trifft die Rektorin oder der Rektor aufgrund einer Empfehlung der 
oder des Vorsitzenden der Auswahlkommission. 

(3) Die Zulassung ist zu versagen, wenn die Unterlagen nach § 3 nicht fristgerecht oder nicht 
vollständig vorgelegt wurden. 

(4) Im Übrigen bleiben die allgemein für das Zulassungsverfahren geltenden Bestimmungen 
in der Zulassungs- und Immatrikulationssatzung der Universität Tübingen unberührt. 

 
§ 6  Auswahlkriterien 

(1) Zum Masterstudiengang kann nur zugelassen werden, wer die Prüfung in einem Studien- 
gang gemäß § 3 Abs. 2 a) mit 2,50 oder besser bestanden hat. 

(2) Im Rahmen des Studienabschlusses, der zur Zulassung berechtigt, werden insbesondere 
Kenntnisse und Kompetenzen aus folgenden Bereichen vorausgesetzt: 

(3) Kriterien für die Auswahl sind 

a) die Gesamtnote im Abschlusszeugnis des grundständigen ersten Studiengangs nach 
§ 3 Abs. 2 a), ersatzweise die Durchschnittsnote gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 
sowie 

b) besondere Leistungen der Bewerberin oder des Bewerbers vor, in, neben und nach dem 
Studium, die besonderen Aufschluss über die Eignung und Motivation der Bewerberin 
oder des Bewerbers für den angestrebten Studiengang und sich typischerweise 
anschließende Berufstätigkeiten geben, insbesondere Nachweise über eine auf den 
Studiengang ausgerichtete einschlägige Berufs- und Praxiserfahrung sowie z.B. Preise 
und Auszeichnungen für Qualifikationen oder andere wissenschaftliche Arbeiten, wis- 
senschaftliche Veröffentlichungen mit Bezug zur Biologie oder verwandter Disziplinen 
sowie besondere wissenschaftliche Leistungen (z.B. Publikation in wissenschaftlichen 
Zeitschriften mit Bezug zur Biologie oder verwandten Disziplinen). 

(4) Über die Vergleichbarkeit des Studienabschlusses gemäß § 3 Abs. 2 a) und über die 
Erfüllung der inhaltlichen Voraussetzungen nach Absatz 2 entscheidet die 
Auswahlkommission. 

 
§ 7  Erstellung der Rangliste für die Auswahlentscheidung 

(1) Die Reihung erfolgt nach der Durchschnittsnote des grundständigen ersten Studienab- 
schlusses nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a) statt; ggf. tritt für die Vorauswahlentscheidung die 
Durchschnittsnote gemäß § 3 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 an die Stelle der Note des Abschluss- 
zeugnisses nach § 3 Abs. 2 Buchstabe a). 

(2) Für besondere Leistungen gemäß § 6 Absatz 2 Buchstabe b), die Aufschluss über die 



 

 

Eignung für den Studiengang geben und nachgewiesen werden, kann die Note um bis zu 0,5 
verbessert werden. Hierbei werden die nachstehenden Kriterien folgendermaßen bewertet: 

a) Abgeschlossene Berufsausbildung mit Berufserfahrung in einem anerkannten Ausbil- 
dungsberuf bis zu 0,5; 

b) Abgeschlossene Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf ohne 
Berufserfahrung bis zu 0,4; 

c) Wissenschaftliche Preise mit Bezug zur Biologie werden individuell gewertet mit bis zu 
0,5; 

d) Publikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften (peer reviewed journals) mit Bezug zur 
Biologie oder verwandten Disziplinen werden individuell gewertet mit bis zu 0,5; 

e) Nachgewiesenes Engagement in Hochschulgremien 0,1. 

(3) Die Rangliste wird anhand dieses Ergebnisses erstellt, wobei der niedrigste Wert den 
höchsten Rang ergibt. Ergibt sich danach eine Ranggleichheit, so gilt § 6 Abs.4 Satz 4 HZG. 

(4) Ausländische Noten sind nach den Richtlinien der KMK in deutsche Noten umzurechnen. 

 
§ 8 Abschluss des Auswahlverfahrens 

(1) Das Auswahlverfahren wird durch einen Bescheid über die Zulassung abgeschlossen. Den 
Bescheid erteilt die Zentrale Verwaltung, Studierendenabteilung. 

(2) Im Zulassungsbescheid kann eine Frist bestimmt werden, innerhalb derer die oder der 
Zugelassene verbindlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt die 
Erklärung der Zentralen Verwaltung der Universität nicht fristgerecht vor, so wird der Zulas- 
sungsbescheid unwirksam. 

(3) Der Zulassungsbescheid enthält eine Frist zur Immatrikulation. Wird die Immatrikulation 
nicht innerhalb dieser Frist formgerecht beantragt, so wird der Zulassungsbescheid unwirk- 
sam. Diese Frist kann durch die Universität Tübingen, Studierendenabteilung, auf begründe- 
ten Antrag, der innerhalb der Immatrikulationsfrist zu stellen ist, verlängert werden. 

 
§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Universität Tübingen in Kraft und gilt erstmals für das Wintersemester 2025/2026. 

 

 
Tübingen, den 01.02.2024 

 
 

 
Professorin Dr. Dr. h.c. (Dōshisha) Karla Pollmann 

Rektorin 
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